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Unna, L4. September 2011

Antrag

Sehr geehrter Herr Landrat Makiol la,

die CDU-Fraktion im Kreistag des Kreises Unna bit tet darum,
nachfolgenden Antrag im Kreisausschuss am 10.10.2011 und im
Kreistag am LL.L0.20LL zu beraten und beschl ießen zu lassen.

Beschl ussfassung:

Vor dem Hintergrund der in Tei len des Kreises Unna geplanten
u n konventio ne I le n Ergasförde ru n gen (Hyd ra u I ic F ractu ri n g) wi rd
der Landrat beauftragt darauf hinzuwirken, dass

die Bezirksregierung Arnsberg die erkundenden U nternehmen
verpfl ichtet, im Rahmen der Beantragung von Genehmigung€n,
Erlaubnissen o.ä. vol le Transparenz gegenüber der Öffentl ichkeit
über die jeweiligen Methoden, eingesetzten Stoffe und konkrete
Maßnahmen zu gewährleisten;

die Landesregierung N RW den Schutz des Grundwassers
basierend auf der bestehenden Rechtslage unverzügl ich und
umfassend sicherstel l t  und bis zur Anderung des
Bu ndesbergrechtes vor Ertei I  u n g ei ner Geneh m igu ng, Erla u bn is
o.ä. ein wasserrechtliches Verfahren durchführt;

die Bundesregierung das Bundesbergrecht in folgenden Punkten
novell iert:
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Kreisverwaltung Unna
Herrn Landrat Michael Makiol la

Fra ktionsvorsitzende zu r Ken ntn is



verbindliche Festschreibung einer effektiven und transparenten
Bürgerinformation vor der Genehmigung von Probebohrungen;

die verpfl ichtende Durchführung einer
U mwe ltve rträ gl ich keitsprüfu ng e i nsch I ie ßl ich effe ktive r u nd
transparenter Bürgerbetei l igung vor einer Genehmigung des
soge na n nten,, Probefraci n gs";

die verpfl ichtende Einbindung und lnformation der kommunalen
Gremien.

Begründung:

Landesweit, auch im Kreis Unna, werden seit einiger Zeit
Anstrengungen unternommen, die Potentiale sogenannter
unkonventionel ler Erdgasvorkommen zu untersuchen.

Die wirtschaftlichen Interessen und das Bestreben
Versorgungssicherheit durch den Einsatz heimischer
Energieträger zu gewährleisten sind grundsätzlich richtig.
Gleichwohl sind Gasförderungen aus zum Teil  großer Tiefe nicht
ohne erhebliche Eingrif fe durchführbar. Darüber hinaus wird nach
heutigem Wissensstand heimisches Erdgas auch mittelfristig
keine wesentl iche Rolle bei der Energieversorgung spielen.

Es ist deshalb in jedem Fall abzuwägen zwischen den negativen
Auswirkungen des Eingrif fs auf der einen und dem Nutzen auf der
anderen Seite. Für das Ausmaß der Auswirkungen auf Mensch
und Umwelt kommt es entscheidend auf die konkrete Methode
der Gasförderung an. Es bestehen nach derzeitigem technischem
Stand mehrere grundsätzlich geeignete Methoden, die sich aber
wesentl ich in ihrer Gefährl ichkeit unterscheiden.

Derzeit ist Gegenstand der öffentlichen Diskussion insbesondere
die Methode des sogenannten,,Hydraul ic Fracturing", bei der
durch den Einsatz von giftigen und umweltschädlichen
Chemikal ien und hydraul ischem Druck Gas aus dem Gestein
geborgen wird.

Die Sorgen der Bevölkerung, insbesondere vor dieser Methode,
sind mit Bl ick auf die potentiel len Gefahren sehr ernst zu
nehmen. Die potentiel len Abbaugebiete im Süden des Kreises
Unna sind zum Teil  Trinkwassergewinnungszonen. Die möglichen



Abbaugebiete im Norden des Kreises Unna werden
schwerpunktmäßig landwirtschaftlich und damit zur
Na h ru ngsmittel prod u ktion genutzt.

Sollten Gefahren für Erdreich und Trinkwasser nicht dauerhaft
ausgeschlossen werden können, droht ein schwerwiegender
Konfl i kt zwischen Tri n kwassergewi n n u ng sowie
Na h ru ngsmittel prod u ktion auf der ei nen und Energiegewin nung
auf der anderen Seite. Diese sind, neben der strikten
Unterbindung einer Gefährdung von Mensch und Natur,
zwi ngend a uszusch I ießen.

Die Möglichkeiten der pol i t ischen Einf lussnahme auf die
Erkundungs- und Förderungsmaßnahmen sind sehr beschränkt.
Eine Zuständigkeit des Kreises Unna ist unter den derzeitigen
rechtl ichen Rah men bedingu ngen al lenfa I ls mittel ba r gegeben.
Eine direkte Bürgerbeteiligung findet bisher nicht statt.

Hauptgrund hierfür ist, dass die Prüfung der Anträge im
Wesentlichen entlang des Bundesbergrechts durchgeführt wird.
Dabei berücksichtigt das Bergrecht die Besonderheiten und
Risiken der unkonventionellen Erdgasförderung nicht.

Es bedarf im Interesse aller einer Abwägung zwischen dem
Aufschluss heimischer fossiler Energielagerstätten und der
Gefahrenabwehr, Umwelt- und Gewässerschutz sowie dem
Schutz der Grundlagen der Lebensmittelerzeugung.

Wir stehen in der Verantwortung nachfolgenden Generationen
keine,,verbrannte Erde" zu hinterlassen.

Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich in der jeweil igen
Sitzung.

Mit freundlichen Grüßen
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